
6 REGARDS woxx  18 10 2024  |  Nr 1808

Patente 

Der Fall der „erfundenen“ Pflanzen
María Elorza Saralegui

Agrar

Zwischen Sorten, die auf natürliche 
Weise, etwa durch Sonnenlicht, mu-
tiert sind und denen aus neuer Gen-
technik (NGT) zu unterscheiden ist 
dabei schwer, Konzerne nutzen oft 
rechtliche Schlupflöcher aus, um auch 
traditionelle Züchtungsprozesse zu 
patentieren. Es folgen Einsprüche und 
immer öfter kommt es zu juristischen 
Prozessen. 

So auch für den Fall EP3380618: 
Am 14. März 2023 legte Keine Paten-
te auf Saatgut! Einspruch ein. Das 
Patent schließe altbekannte Eigen-
schaften aus konventioneller Zucht 
mit ein, kritisiert das dem Schutz der 
Sortenvielfalt verschriebene Bündnis, 
dem europäische Organisationen wie 
die ‚Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft‛ angehören. Die öf-
fentliche Anhörung im EPA begann am 
15. Oktober: Zwei Patentanwält*innen 
der Firma KWS stellten sich Christoph 
Then, Gründer von Keine Patente 
auf Saatgut! und Grietje Raaphorst-
Travaille, eine traditionelle Züchte-
rin aus den Niederlanden, entgegen. 
Die Anhörung verlief sachlich, die 
Vetreter*innen der Firma KWS erläu-
terten ihre Position nur knapp.

Aus ihrer Sicht ist klar: Die KWS 
beruft sich darauf, dass das Patent vor 
dem 1. Juli 2017 angemeldet wurde. 
Das Datum, schlicht als „Stichtag“ be-
kannt, ist wichtig: Denn in dem Som-
mer beschließt der Verwaltungsrat 
des EPA, keine weiteren Patente auf 

Pflanzen und Tiere aus „biologischer“, 
sprich konventioneller, Zucht zu ver-
geben. Die neue Regel 28 (2) der Aus-
führungsordnung des Europäischen 
Patentübereinkommens (EPÜ) prä-
zisiert somit, dass die Züchtung von 
Pflanzen mit Kreuzung und Selektion 
nicht patentierbar ist. Bereits existie-
rendes EU-Recht, das solche Patente 
schon verbietet, sollte damit gestärkt 
werden. Da das Patent vonseiten der 
KWS auf das kühltolerante Merkmal 
in Maissorten jedoch vor dessen Ein-
führung angemeldet wurde, so einer 
der Patentanwälte, gelte Regel 28 (2) 
nicht.

Schlupflöcher

Keine Patente auf Saatgut! lehnt 
dieses Argument ab. Immer wieder 
wiederholt Then während der Anhö-
rung, dass der Einspruch des Bünd-
nisses auf einer anderen juristischen 
Grundlage basiert: „Unser Einspruch 
wird in einen falschen Kontext gesetzt; 
wir berufen uns auf Artikel 53 b)“, so 
der studierte Veterinärmediziner. Die-
ser Artikel wurde bereits Jahrzehnte 
vor KWS’ Patentanmeldung im Jahr 
1995 in das EPÜ eingeführt. Er stellt 
die Grundlage des EU-Verbots von Pa-
tenten auf Pflanzensorten und kon-
ventionelle Pflanzenzucht dar. „Mit 
diesem Patent [von der KWS] wird die 
eigentliche Intention von Artikel 53 b) 
komplett unterlaufen“, wirft Then der 
KWS an diesem Dienstagmorgen vor.

Allerdings beinhaltet dieses Verbot 
auch eine Ausnahme: Gentechnische 
Verfahren werden im Patentrecht 
anders behandelt als konventionelle 
Zucht und sind deshalb patentierbar. 
Darunter fällt auch die Mutagenese, 
die eine Veränderung erlaubt ohne 
dass genetisches Material eingefügt 
wird. Bei diesem Verfahren werden 
Mutationen im Erbgut der Pflanzensa-
men mithilfe von Strahlung oder Che-
mikalien angeregt, um eine gewünsch-
te Eigenschaft, etwa Kälteresistenz, 
zu schaffen (woxx 1722). Im Gegen-
satz dazu benötigen konventionelle 
Züchter*innen immer eine größere ge-
netische Vielfalt, um Pflanzensorten 
mithilfe von Kreuzung und Selektion 
genetisch zu verändern. 

Trotzdem dürfe diese Ausnahme 
nicht auf das Patent der KWS zutref-
fen, so die Gegenseite. Die mithilfe 
neuer Gentechnik (NGT) produzier-

te Eigenschaft der Maissorte könnte 
nämlich auch durch Zufall entstan-
den sein – eine „Zufallsmutagenese“, 
die sich in natürlich vorkommenden 
Pflanzenpopulationen wiederfindet. 
Im Fall des Patents EP3380618 „befin-
det sich das entscheidende Merkmal 
der Kühltoleranz schon vorher in den 
Ausgangslinien“, erläutert Then wäh-
rend der Anhörung. Erlaube das EPA 
das Patent, patentiere es im Grunde 
den Prozess und das Ergebnis eines 
Zufalls. In einer späteren Analyse ist 
es nicht möglich, eine zufällig mutierte 
Eigenschaft von einer gezielten Verän-
derung zu unterscheiden.

Das „trojanische Pferd“

Die Zufallsmutagenese erlaubt 
Konzernen, eine „technische Erfin-
dung“ vorzutäuschen, um bestimm-
te Merkmale patentieren zu lassen. 
„Schon vor Jahrzehnten waren Pflan-
zen aus Zufallsmutagenese ohne Pa-
tente in den europäischen Markt ein-
geführt und in der konventionellen 
Zucht genutzt worden. Doch jetzt wer-
den diese Arten auf einmal zu tech-
nischen Erfindungen erklärt“, so das 
Bündnis Keine Patente auf Saatgut! in 
einem am 14. Oktober veröffentlichten 
Bericht. Die Taktik wird als „trojani-
sches Pferd“ beschrieben. Demnach 
werden Patente erteilt, die sich nicht 
nur auf das gentechnisch veränderte 
Material beschränken, sondern auch 
konventionell gezüchtete Pflanzen 
und deren Saatgut betreffen.

Auf EU-Ebene ist die Überlappung 
zwischen den Züchtungsprozessen 
bekannt. Im Januar 2024 stimmte der 
Umweltausschuss des europäischen 
Parlaments einem Vorschlag der EU-
Kommission zu, der genetisch modi-
fizierte Organismen (GMO) in zwei 
Kategorien einteilt: Genveränderte 
Pflanzen, die auch durch traditionelle 
Zucht oder auf natürlichem Weg hät-
ten entstehen können, gehören laut 
der neuen EU-Rechtsvorschrift zu 
der ersten Kategorie und sollen nicht 
spezifisch als GMO, die in die zweite 
Kategorie eingestuft werden, gekenn-
zeichnet werden (woxx 1772). Auch 
die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit betrachtet NGT-Pflan-
zen der ersten Kategorie als „gleich-
wertig mit konventionell gezüchteten 
Pflanzen“. Als Erfindungen können sie 
trotzdem patentiert werden.

Internationale Konzerne stellen 
immer mehr Patentanträge auf die 
Züchtung von Pflanzensorten. Das 
Bündnis ‚Keine Patente auf Saat-
gut!‛ warnt vor einer zunehmenden 
Privatisierung und der Bedro-
hung, die Patente für traditionelle 
Züchter*innen darstellen.

Das europäische Patentamt (EPA) 
gibt es gleich am Anfang der Anhö-
rung vergangenen Dienstagmorgen 
zu: Das Patent EP3380618 der deut-
schen Firma ‚Kleinwanzlebener Saat-
zucht‛ (KWS) betrifft konventionelle 
Pflanzen. Damit sollte der Fall eindeu-
tig sein, denn das EU-Recht verbietet 
Patente auf die konventionelle Pflan-
zenzucht. Die KWS beanspruchte mit 
der Anmeldung eines Patents auf ein 
kühltolerantes Merkmal im Jahr 2016 
trotzdem die Züchtung kühltoleranter 
Maissorten ‒ sowohl gentechnisch ver-
änderter als auch traditionell gezüch-
teter Pflanzen. Gerade solche Patent-
anträge nehmen in den letzten Jahren 
zu.

Laut einer im Oktober veröffent-
lichten Recherche des Bündnis ‚Keine 
Patente auf Saatgut!‛ hat sich zwischen 
2020 und 2024 die Anzahl der Paten-
te, die auch konventionell gezüchtete 
Pflanzen betreffen, verdoppelt. Bereits 
hunderte dieser Patente hat das Eu-
ropäische Patentamt vergeben, insge-
samt handelt es sich um mehr als 1300 
in Europa gezüchtete Pflanzensorten. 
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Über 1300 konventionell gezüchtete Pflanzensorten sind von Patentierungen auf bestimmte Eigenschaften 
oder Prozesse betroffen. Eine Recherche von Keine Patente auf Saatgut! zeigt: Während die Anzahl 
der Patente in den letzten Jahren nur mäßig gestiegen ist (helle Linie), hat sich die Anzahl der von den 
Patenten betroffenen Pflanzensorten fast verdoppelt (dunkle Linie).

https://www.woxx.lu/gentechnik-urteil-mutierte-ausnahme
https://www.no-patents-on-seeds.org/de/bericht-2024
https://www.no-patents-on-seeds.org/de/bericht-2024
https://www.woxx.lu/genveraenderte-pflanzen-endabstimmung/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8894
https://patent.public.lu/fo-eregister-view/search/details/601475578_EPV/0/0/1/10/0/0/0/null_en_null/KG51bW1lcjooRVAzMzgwNjE4KSkgQU5EIHBhdGVudFJlY29yZFNlcTox
https://patent.public.lu/fo-eregister-view/search/details/601475578_EPV/0/0/1/10/0/0/0/null_en_null/KG51bW1lcjooRVAzMzgwNjE4KSkgQU5EIHBhdGVudFJlY29yZFNlcTox
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Keine Patente auf Saatgut! warnt:  
Kleine Züchter*innen und 

Landwirt*innen in Europa werden 
abhängiger von großen Konzernen – 

gleich dem Modell in Ländern wie  
den USA. Co
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zwei von KWS gezüchtete Maissorten 
empfohlen. 

Ob die Maissorten das von KWS 
patentierte Merkmal enthalten, kann 
nur mithilfe eines Labors überprüft 
werden. Weil es keine umfangreiche 
Datenbank gibt, sind kleinere kon-
ventionelle Züchter*innen wie Grietje 
Raaphorst-Travaille zunehmend da-
rauf angewiesen, zahlreiche Patentan-
meldungen zu studieren, um zu über-
prüfen, ob die Eigenschaften in ihren 
Pflanzensorten angemeldet und pa-
tentiert worden sind. Ein aufwendiger 
und teurer Prozess, vor allem weil eine 
Sorte gleich unter mehreren Patenten 
stehen kann: Es kommt zu einem „Pa-
tentdickicht“, erklärt Then. Eine ein-
zelne Sorte kann somit auch mehrere 
Lizenzen erfordern, bevor sie gezüch-
tet werden darf. Obwohl nicht jede*r 
Patentinhaber*in eine Lizenzgebühr 
fordert, müssen Züchter*innen den-
noch immer einen Vertrag abschlie-
ßen. „Wir verlieren unsere Freiheit“, 
wirft Raaphorst-Travaille während 
der Anhörung ein.

Keine Patente auf Saagut! warnt 
vor der zunehmenden Monopolisie-
rung des Pflanzen- und Saatgutmark-
tes, wie dies schon in Ländern wie 
Brasilien oder den Vereinigten Staa-
ten der Fall ist. Eine Handvoll großer 
Konzerne kontrollieren dort den Groß-
teil der Patente, zum Nachteil kleiner 
Züchter*innen und Landwirt*innen, 
die so von den Konzernen abhängig 
sind und sich wegen hoher Patentge-
bühren verschulden müssen. Bayer-
Monsanto, Corteva, ChemChina, BASF: 
Die Namen sind immer dieselben. In 
den USA besitzen diese vier Großkon-
zerne 95 Prozent aller Eigentumsrech-

te auf Maissorten, erläutert Keine Pa-
tente auf Saatgut! in seinem Bericht. 
In Europa sieht die Lage inzwischen 
nicht viel anders aus: Fünf Saatgutun-
ternehmen kontrollieren 75 Prozent 
des EU-Marktanteils von Mais-Saatgut, 
geht aus einem Bericht von 2014 der 
Europäischen Grünen hervor. Zudem 
werden wenig genutzte Pflanzen trotz 
hohem Nährwert vernachlässigt, es 
kommt zum Verlust der biologischen 
Vielfalt. 

Den Sortenschutz stärken

Betroffene traditionelle Züchte- 
r*innen gebe es in Luxemburg nicht, 
erklärt Steve Turmes, Direktor der 
Lëtzebuerger Saatbaugenossenschaft 
(LSG) auf Nachfrage der woxx, da es 
hierzulande bloß Hersteller gibt, die 
Saat- und Pflanzengut vermehren, 
und nicht selbst züchten. Für kleinere 
Züchter*innen in Europa sei die Lage 
schon etwas schwieriger, doch auch 
hier gebe es Möglichkeiten: „Sie könn-
ten sich zu einem Verbund zusammen-
schließen, um ihre Sorten weiterhin 
verkaufen zu können. Das wird etwa 
in Deutschland schon so gemacht“, so 
Turmes. 

Auf EU-Ebene existiert prinzipi-
ell ein Konsens für ein vollständiges 
Verbot von Patenten auf jegliches 
Pflanzenmaterial und genetische In-
formationen. So auch in Luxemburg, 
wo das Ministerium auf Nachfrage der 
woxx beharrt: „Unsere Regierung war 
und ist immer noch gegen die Paten-
tierung von Pflanzen und Tieren im 
landwirtschaftlichen Bereich“. Bislang 
fehle es aber an einer Diskussion, um 
sowohl traditionelle Züchter*innen 

als auch Landwirt*innen in diesem 
Bereich stärker zu unterstützen, er-
läutert Then. Bis Juni 2025 fordert das 
europäische Parlament einen  Bericht 
über die Auswirkung der Patente auf 
Züchter*innen und Landwirt*innen.

In der Anhörung zum Patent 
EP3380618 der KWS entschied das 
EPA nach fast drei Stunden gegen den 
Einspruch und damit ganz im Sinne 
der Wirtschaftslogik des Patentamts – 
wie schon viele vorherige Male. Die 
„Bereitstellung“ technischer Verfah-
ren „deren Entwicklung in der Regel 
schneller und systematischer verläuft 
als ein natürlicher Prozess und so-
mit zahlreiche Vorteile für die Pflan-
zenzüchtung bietet“ soll „gefördert 
werden“, heißt es auf der offiziellen 
Website.

Der Entscheid zugunsten der Fir-
ma KWS überrascht Keine Patente 
auf Saatgut! nicht. „Wir werden eine 
Beschwerde einreichen“, sagt Then. 
Denn solange ein vollständiges Ver-
bot von Patenten auf Pflanzensorten 
in Europa nicht gilt, will das Bündnis 
zumindest die Unabhängigkeit kon-
ventioneller Züchter*innen stärken 
und weiterhin für den Erhalt des Sor-
tenschutzes kämpfen. Alle Verfahren 
„die in der konventionellen Züchtung 
üblich sind, einschließlich Zufallsmu-
tagenese“ sollen von jeglicher Paten-
tierung ausgenommen werden, so die 
Forderung. In Österreich ist dies schon 
der Fall: Seit 2023 sind dort laut dem 
nationalen Patentgesetz Patente nicht 
länger erlaubt, wenn die Züchtung 
auch auf in der Natur stattfindende, 
zufällige Genveränderungen beruhen 
könnte.

Die von Keine Patente auf Saat-
gut! befürchtete Methode des „troja-
nischen Pferdes“ findet zunehmend 
Anklang – vor allem, weil sie er-
laubt, die Regel 28 (2) zu Gunsten der 
Patentinhaber*innen zu nutzen. Wenn 
das Ziel des EPA-Verwaltungsrates 
war, die konventionelle Zucht mit der 
Regel 28 (2) stärker zu schützen, ging 
der Schuss nach hinten los: Das da-
zugehörige erläuternde Interpretati-
onsdokument stellt das Verfahren der 
Zufallsmutagenese verwirrenderweise 
mit dem der „traditionellen“ Gentech-
nik gleich. Damit widerspricht das Eu-
ropäische Patentamt EU-Verordnun-
gen, die NGT verändertes Material mit 
konventioneller Züchtung gleichstellt 
mit dem Ergebnis, dass die Pflanzen 
weiterhin patentierbar bleiben. Die 
Rechtsgrundlage wird damit zuneh-
mend unklar. Von den 300 Patentan-
trägen im Jahre 2023 betreffen 22 sol-
che Genvarianten und Eigenschaften, 
die bereits vorher in Pflanzen aus kon-
ventioneller Zucht entdeckt worden 
waren, so der Bericht des Bündnisses. 
Die Gefahr dabei sei, dass Patente „die 
Kontrolle der biologischen Grundla-
gen der konventionellen Züchtung 
erlauben“, schreibt Keine Patente auf 
Saatgut! in ihrem Bericht.

Im Patentdickicht

Welche Sorten von Patenten be-
troffen sind, ist indes schwer zu er-
fahren, erklärt Christoph Then auf 
Nachfrage der woxx: „Normalerweise 
werden betroffene Sorten in öffent-
lichen Datenbanken, wie der Pinto-
Datenbank, aufgelistet. Die KWS hat 
jedoch keine Informationen zu diesem 
Patent eintragen lassen.“ Die Pinto-
Datenbank, auf der insgesamt 115 
Europäische Patente eingetragen sind 
(wovon die Mehrheit fünf Konzernen 
gehört, darunter auch KWS) erlaubt 
Züchter*innen zu sehen, welche Sor-
ten vont Patenten betroffen sind. Der 
Eintrag in solche Datenbanken ist je-
doch freiwillig und somit „die recht-
liche Unsicherheit enorm“, so Then. 
„Pflanzen, bei denen Eigenschaften 
patentiert wurden, müssen nicht als 
solche etikettiert werden“, erklärt 
auch das Landwirtschaftsministerium 
gegenüber der woxx. Die Vorschrift 
gelte lediglich bei GMO-Pflanzen und 
Saatgut. Auf der „Nationalen Sor-
tenliste“ des Ministeriums werden 

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/056cb230ebaf0357706c3996a7c68d1d.pdf
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/056cb230ebaf0357706c3996a7c68d1d.pdf
https://www.oxfam.de/blog/bayer-irrwegen
https://www.oxfam.de/blog/bayer-irrwegen
https://www.sdhsprogram.org/publications/neglected-and-underutilized-species-for-improved-diets-briefing-note/
https://www.woxx.lu/agrarpolitik-in-den-wahlprogrammen-gentechnik-glyphosat-und-biolandbau/
https://www.epo.org/en/news-events/press-centre/fact-sheet/447625#q3
https://www.epo.org/en/news-events/press-centre/fact-sheet/447625#q3
https://agriculture.public.lu/de/veroeffentlichungen/pflanzen-und-boeden/sortenversuche/sortenliste-2023.html
https://agriculture.public.lu/de/veroeffentlichungen/pflanzen-und-boeden/sortenversuche/sortenliste-2023.html

